
Vergütungsvereinbarung
Strafrecht / Ordnungswidrigkeit Zeitvergütung

In der Strafsache gegen 

AZ: 

zahlt der Auftraggeber an seinen Verteidiger, 

Höss | Rechtsanwälte, Relenbergstraße 59,  70174 Stuttgart 

für die Verteidigung im Vorfahren, Zwischenverfahren und zur Vorbereitung der Hauptverhandlung 
anstelle der gesetzlichen Gebühren, wenn diese nicht höher sind, eine Stundenvergütung von 
                €, höchstens jedoch das fünffache der Höchstgebühr des Wahlverteidigers nach dem RVG. 
Die Abrechnung erfolgt in Takten von 6 Minuten. Der Verteidiger rechnet die Vergütung monatlich ab. 

Die monatliche Abrechnung bezahlt der Auftraggeber innerhalb einer Woche ab Rechnungslegung. 

Daneben erstattet der Auftraggeber dem Verteidiger etwaige Auslagen, z.B. Kopie- und Reisekosten, 
nach den Sätzrn des RVG. 

Dem Auftraggeber ist bekannt, dass die vereinbarte Vergütung die gesetzliche übersteigt und dass 
eine etwaige Erstattung der Verteidigervergütung durch die Staatskasse nur in Höhe der gesetzlichen 
Vergütung erfolgt. 
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